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Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die sichere 
elektronische Prospekteinreichung (Secure Electronic Prospectus Portal-
Verordnung – SEPP-V) 
 
 
Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung. 
 
Gemäß Kapitalmarktgesetz 2019 sind das Antragsformular sowie sämtliche 
Prospektentwurfsversionen einschließlich der finalen Billigungsversion elektronisch bei der 
FMA vorzulegen. Die FMA kann mittels Verordnung vorgeben, wie eine eindeutige technische 
Zuordnung des Prospektes zum Emittenten nach dem Stand der Technik sichergestellt 
werden soll. Als technischer Rahmen wird eine webbasierte Applikation, das Secure Electronic 
Prospectus Portal (SEPP) von der FMA bereitgehalten und seine Nutzung für Vorlagen im 
prospektrechtlichen Billigungsverfahren verpflichtend vorgeschrieben. Zugang und Nutzung 
des SEPP wird durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung des Prospekteinreichers 
abgesichert. 
 
Die BAK erhebt gegen vorliegenden Entwurf keinen Einwand. 
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